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Kanton  
:
Zug

Adresse 
:
Zuger Polizei, DLZ Support

                   
Postfach 1360, 6301 Zug
Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung zum 
	 FORMCHECKBOX 
 Erwerb und Besitz
	 FORMCHECKBOX 
 Umbau
	 FORMCHECKBOX 
 Schiessen


einer verbotenen Waffe oder von verbotenem Waffenzubehör

 FORMCHECKBOX 
 
Seriefeuerwaffe und zu Halbautomaten umgebaute Seriefeuerwaffen

 FORMCHECKBOX 
 
Sportwaffen, Dolche, Messer etc.

 FORMCHECKBOX 
 
Schlag-, Wurf- und Schleuderwaffen

 FORMCHECKBOX 
 
Elektroschockgeräte

 FORMCHECKBOX 
 
Waffen, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen

 FORMCHECKBOX 
 
Waffenzubehör

Persönliche Angaben
	Name:
	     
	Ledigname:
	     

	Vorname:
	     
	
	

	Geburtsdatum:
	     
	Geburtsort:
	     

	Heimatort:
	     
	
	

	Staatsangehörigkeit:
	     
	Ausländerstatus:
	 
	
	gültig bis:      

	Adresse:
	     
	

	Plz/Ort:
	     
	

	Telefon P:
	     

	Telefon G:
	     

	Natel:
	     
	
	

	e-Mail:
	     
	


Adresse(n) während der letzten zwei Jahre:



Handlungsunfähigkeit?

	Stehen Sie unter Vormundschaft
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein
	


Wenn ja, aus welchen Gründen:



Ist ein strafrechtliches Verfahren gegen Sie hängig?

	 FORMCHECKBOX 
 ja                
	 FORMCHECKBOX 
 nein
	


Wenn ja, aus welchen Gründen:



Krankheiten

(Leiden Sie an Krankheiten, die für den Umgang mit Waffen ein erhöhtes Gerfährdungsrisiko darstellen könnten, wie Medikamenten-, Alkohol- oder Betäubungsmittelabhängigkeit)

	 FORMCHECKBOX 
 ja                
	 FORMCHECKBOX 
 nein
	


Wenn ja, aus welchen Gründen:



Erwerbsgrund: 

	
	 FORMCHECKBOX 
 Schiesssport
	 FORMCHECKBOX 
 Beruf
	 FORMCHECKBOX 
 Sammlung
	


	
	 FORMCHECKBOX 
 Andere, welche:
	


Bezeichnung der Waffe(n) oder des/der wesentlichen Waffenbestandteils/e und weitere

Angaben (soweit bereits bekannt):
(Bezeichnung, Marke, Typ, Kaliber, Serie-Nr. usw.)

Verkäufer 
	Name:
	     
	Ledigname:
	     

	Vorname:
	     
	
	

	Adresse:
	     
	

	Plz/Ort:
	     
	

	Telefon P:
	     
	Telefon G:
	     


Rechtliche Grundlagen
Art. 4 WG Begriffe

1 Als Waffen gelten:

a.
Geräte, mit denen durch Treibladung Geschosse abgegeben werden können und die eine einzige Person tragen und bedienen kann, oder Gegenstände, die zu solchen Geräten umgebaut werden können (Feuerwaffen);

b. 
Geräte, die dazu bestimmt sind, durch Versprühen oder Zerstäuben von Stoffen die Gesundheit von Menschen auf Dauer zu schädigen;

c. 
Messer, deren Klinge mit einem einhändig bedienbaren automatischen Mechanismus ausgefahren werden kann, Schmetterlingsmesser, Wurfmesser und Dolche mit symmetrischer Klinge;

d. 
Geräte, die dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen, namentlich Schlagringe, Schlagruten, Schlagstöcke, Wurfsterne und Schleudern;

e. 
Elektroschockgeräte, die die Widerstandskraft von Menschen beeinträchtigen oder die Gesundheit auf Dauer schädigen können;

f. 
Druckluft- und CO2-Waffen, die eine Mündungsenergie von mindestens 7,5 Joule entwickeln oder aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können;

g. 
Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen, die aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können.

2 Als Waffenzubehör gelten:

a. 
Schalldämpfer und ihre besonders konstruierten Bestandteile;

b. 
Laser- und Nachtsichtzielgeräte sowie ihre besonders konstruierten Bestandteile;

c. 
Granatwerfer, die als Zusatz zu einer Feuerwaffe konstruiert wurden.

2bis Als Schengen-Staat gilt ein Staat, der durch eines der Schengen-Assoziierungsabkommen gebunden ist. Die Schengen-Assoziierungsabkommen sind im Anhang aufgeführt.

3 Der Bundesrat bestimmt, welche Gegenstände als wesentliche oder besonders konstruierte Bestandteile von Waffen oder Waffenzubehör von diesem Gesetz erfasst werden.

4  Er umschreibt die Druckluft-, CO2-, Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen, Messer, Dolche, Elektroschockgeräte, Geräte nach Absatz 1 Buchstabe b und Schleudern, die als Waffen gelten.

5 Als Munition gilt Schiessmaterial mit einer Treibladung, deren Energie durch Zündung in einer Feuerwaffe auf ein Geschoss übertragen wird.

6 Als gefährliche Gegenstände gelten Gegenstände wie Werkzeuge, Haushalt- und Sportgeräte, die sich zur Bedrohung oder Verletzung von Menschen eignen. Taschenmesser, wie etwa das Schweizer Armeetaschenmesser und vergleichbare Produkte, gelten nicht als gefährliche Gegenstände.
Art. 5  Verbote im Zusammenhang mit Waffen, Waffenbestandteilen und Waffenzubehör

1 Verboten sind die Übertragung, der Erwerb, das Vermitteln an Empfänger und Empfängerinnen im Inland sowie das Verbringen in das schweizerische Staatsgebiet von:

a.
Seriefeuerwaffen und zu halbautomatischen Feuerwaffen umgebauten Seriefeuerwaffen sowie ihren wesentlichen und besonders konstruierten Bestandteilen;

b. 
militärischen Abschussgeräten von Munition, Geschossen oder Flugkörpern mit Sprengwirkung sowie von ihren wesentlichen Bestandteilen;

c. 
Messern und Dolchen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c;

d. 
Schlag- und Wurfgeräten nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d, mit Ausnahme der Schlagstöcke;

e. 
Elektroschockgeräten nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e;

f.  
Waffen, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen, sowie ihren wesentlichen Bestandteilen;

g. 
Waffenzubehör.

2 Verboten ist der Besitz von:

a. 
Seriefeuerwaffen und Abschussgeräten nach Absatz 1 Buchstabe b sowie ihren wesentlichen und besonders konstruierten Bestandteilen;

b. 
Feuerwaffen, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen, sowie ihren wesentlichen Bestandteilen;

c. 
Granatwerfern nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c.

3 Verboten ist das Schiessen mit:

a. 
Seriefeuerwaffen;

b. 
Abschussgeräten nach Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c;

c. 
Feuerwaffen an öffentlich zugänglichen Orten ausserhalb der behördlich zugelassenen Schiessanlässe oder ausserhalb von Schiessplätzen; erlaubt sind jedoch das Schiessen an nicht öffentlich zugänglichen und entsprechend gesicherten Orten und das jagdliche Schiessen.

4 Die Kantone können Ausnahmen bewilligen.

5 Die Zentralstelle (Art. 31c) kann Ausnahmen vom Verbot des Verbringens in das schweizerische  

  Staatsgebiet bewilligen.

6 Zu halbautomatischen Feuerwaffen abgeänderte schweizerische Ordonnanz-Seriefeuerwaffen gelten nicht als Waffen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a.

Art. 12 WV Verbot für Angehörige bestimmter Staaten (Art. 7 WG) 

1 Der Erwerb, der Besitz, das Anbieten, das Vermitteln und die Übertragung von Waffen, wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen sowie das Tragen von Waffen und das Schiessen mit Feuerwaffen sind Angehörigen folgender Staaten verboten: a. Serbien, b. Kroatien, c. Bosnien-Herzegowina, d. Kosovo, e. Montenegro, f. Mazedonien, g. Türkei, h. Sri Lanka, i. Algerien, j. Albanien. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann ausnahmsweise eine Bewilligung für den Erwerb, den Besitz und das Tragen von Waffen sowie für das Schiessen mit Feuerwaffen erteilen, insbesondere für Personen, die an Jagd- oder Sportveranstaltungen teilnehmen oder Aufgaben im Personen- oder Objektschutz wahrnehmen. Die Bewilligung ist zu befristen; sie kann mit Auflagen verbunden werden. Vorbehalten bleibt Art. 49. 

3 Personen, die um eine Ausnahmebewilligung nach Absatz 2 ersuchen, müssen das dafür vorgesehene Formular ausfüllen und mit den folgenden Beilagen bei der zuständigen kantonalen Behörde einreichen: 

Informationspflicht beim Beschaffen von Personendaten

Die Zentralstelle Waffen führt die Datenbank über den Erwerb von Waffen durch ausländische Staatsangehörige ohne Niederlassungsbewilligung (DEWA: Art. 32a Bst. a WG) und die Datenbank über den Erwerb von Waffen durch Personen mit Wohnsitz in einem andern Schengen-Staat (DEWS; Art. 32a Bst. b WG).

Die Daten der DEWS werden gestützt auf die Schengen-Assoziierungsabkommen an die zuständigen Behörden des Wohnsitzstaates der betreffenden Person weitergegeben, die Daten der DEWA können den Behörden des Wohnsitz- oder Heimatstaates und weiteren Behörden des In- und Auslandes zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben weitergegeben werden. Das Auskunfts- und Berichtigungsrecht richtet sich nach dem Datenschutzgesetz (SR 235.1).

Meldung der übertragenden Person

Wer eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil überträgt, muss der für die Erteilung von Waffenerwerbsscheinen zuständigen Behörde innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss eine Kopie des Waffenerwerbsscheins des Erwerbers oder der Erwerberin zustellen.

Erbgang

Personen, die Feuerwaffen oder wesentliche Waffenbestandteile durch Erbgang erwerben, müssen innerhalb von sechs Monaten einen Waffenerwerbsschein beantragen, sofern die Gegenstände nicht innerhalb dieser Frist einer berechtigten Person übertragen werden.

Dem Gesuch zum Erhalt des Waffenerwerbsscheines ist ein Verzeichnis beizulegen, das die ererbten Gegenstände unter Angabe von Waffenart, Hersteller oder Herstellerin, Kaliber, Bezeichnung und Waffennummer einzeln aufführt. Es ist vom Vertreter des Erblassers bzw. der Erbengemeinschaft zu unterzeichnen.

Dem vorliegenden Gesuch sind beizulegen:

• 
Auszug aus dem schweizerischen Strafregister im Original (nicht älter als 3 Monate);

• 
Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte; 

• 
Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung zusätzlich eine offizielle Bestätigung des 

 
Wohnsitz- oder Heimatstaates, die den Erwerb der verbotenen Waffe bewilligt

Ich bestätige, die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und dass ich:

• 
nicht entmündigt bin;

• 
unter keiner Krankheit leide, welche für den Umgang mit Waffen ein erhöhtes Risiko darstellen könnte, wie Medikamenten- Alkohol- Betäubungsmittelabhängigkeit oder psychische Probleme und in keiner Therapie (Psyche, Alkohol, Betäubungsmittel, Medikamente) stehe.

Ich erlaube der zuständigen Behörde die Informationen nachzuprüfen, insbesondere bei der Polizei,

den Straf-, Vormundschafts-, Fürsorge- und Verwaltungsbehörden.
Ort / Datum / Unterschrift               _____________________________________________________
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